
                      

 
 
 

 
 
 
 

 Bezeichnung: 
 

Betriebsanweisung Nutzung Absauganlage  

Nr.: A – DD01 

Ausgabe: 10-2024 

Seite: 01 

Bereich: AB Arbeitsmittel: Absauganlage 

Freigabe (Unterschrift): Tätigkeit: Holzbearbeitung an Maschinen mit Absauganlage 

Anwendungsbereich 

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten / Benutzen der Absauganlage  
bei Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen 

Gefahren für Mensch und Umwelt 

 

 

• Brand- und Explosionsgefahr 

• Gefahr durch Holzstaub 

 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
 

 

  

 

• Beim Arbeiten sind Rauchen und offenes Licht verboten 

• Bei Filter,- Sack- oder Behälterwechselwechsel die Staubentwicklung 
minimieren und ggf. Atemschutzmaske tragen 

• Bei Störungen die nötigen Reparaturen nur durch Fachpersonal 
durchführen lassen 

•  Bei der Verwendung von Eichen- und Buchenholzstaub sind weitere 

Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe zu beachten 

 

Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall 

 • Mängel an der Maschine sind umgehend dem Ausbilder / BLAB zu melden 

• Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern  

• Ausbilder / BLAB informieren 

• Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen 

 

 

Erste Hilfe 

  
   
 

 

• Den  Ausbilder / BLAB  (Ersthelfer) informieren. 

• Verletzungen sofort versorgen 

• Eintragung in das Verbandbuch vornehmen 

      Notruf: 112     Krankentransport:  19222 

 

Instandhaltung 

 • Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen 

• Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz 

trennen bzw. sichern 

• Maschine nach Arbeitsende reinigen 

• E-Check alle 4 Jahre durch eine Elektrofachkraft (Bauartbedingt ggf. jährlich) 

 



                      

 
 
 
 
 

 


